
 
 
 
 
 
 
 
 
Erklärung zum Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Das BDSG regelt zusammen mit den Datenschutzgesetzten der Bundesländer und 
anderen bereichsspezifischeren Regelungen den Umgang mit personenbezogenen 
Daten, die in IT-Systemen oder manuell verarbeitet werden. 
 
Die Firma Umzugsservice & Küchenmontagen KRUSE verpflichtet sich, alle erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Adressen, Telefonnummern, Email-Adressen 
und Fotos werden: 

 
- nur solange aufbewahrt, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben 
- Dritten gegenüber geheim gehalten 
- Unwiderruflich gelöscht 

 
Die Mitarbeiter unserer Firma sind nach §5 BDSG auf das Datengeheimnis 
verpflichtet und auf Strafbarkeit einer Geheimnisverletzung nach §43 BDSG 
ausdrücklich hingewiesen worden. 
 
Nach §5 BDSG ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder 
zu nutzen. Die Verpflichtung bezieht sich auf alle zu einer natürlichen Person 
gehörenden Angaben über deren persönliche und sachliche Verhältnisse. Die 
Verpflichtung auf das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit 
fort. 
 
Nach §43 BDSG wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft, wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die 
nicht offenkundig sind  
 

- speichert, verändert oder übermittelt 
- zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 
- abruft oder sich oder einem Anderen aus Dateien verschafft. 

 
Zum Schutz personenbezogener Daten ist im Rahmen der zugewiesenen Aufgabe die 
notwendige Sorgfalt anzuwenden. Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. 
die Sicherung personenbezogener Daten sind zu beachten. Festgestellte Mängel sind 
möglichst umgehend zu melden. 
 
Sonstige Geheimhaltungspflichten bleiben durch diese Verpflichtung unberührt. 

 
Mit freundlichen Grüßen      
Lars-Uwe Kruse      
     

 


